
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämme-

rin/Beigeordnete: 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 23.01.2024 

 Vorlage Nr. 24/0029 

Federf. Stadtamt: Kulturamt 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Kulturausschuss Beigeordnete Breil Entscheidung 05.02.2024 7 
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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für städtische Kultur-

veranstaltungen (Veranstaltungs-Entgeltordnung) 

 
Begründung: 

 

Die Veranstaltungs-Entgeltordnung wurde letztmalig vom Rat der Stadt Gladbeck am 06.12.2018 

geändert.  

Kulturveranstaltungen befinden sich im ständigen Wandel, nehmen auf gesellschaftliche Diskurse 

Bezug, nutzen neue Technologien und erreichen ein sich veränderndes Publikum. Im Rahmen die-

ser Entwicklungen haben die Mitglieder des Kulturausschusses in seiner Sitzung am 13.11.2023 

einstimmig den erforderlichen strukturellen Anpassungen zugestimmt. 

Zudem sollen die Preise für Einzelkarten und für Abonnements angepasst werden und eine Klausel 

für die am 01.01.2025 in Kraft tretende Umsatzbesteuerung aufgenommen werden. 

 

Anpassungen: 

Tarif I – Abonnements (Normalpreise) 

- Der Preis beim „Gemischten Abo“ steigt um 2 € pro Abonnement in allen drei Preisgruppen. 

- Der Preis für das „Kabarett Abo“ steigt um 2 € pro Abonnement in allen drei Preisgruppen. 

- Die Preise der Abo Kids und Abo Minis erhöhen sich nicht.  
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- Es wird eine „MJS-Card“ eingeführt: Gegen eine Einmalzahlung von 20 € für die personen-

gebundene Karte, 365 Tage Gültigkeit, erhält die Karteninhaberin/der Karteninhaber 30 % 

Vergünstigung auf ein Ticket pro Vorstellung aus ausgewählten Veranstaltungen. 

 

Tarif II-Einzelkarten 

- Die Einzelkartenpreise (Normalpreise) werden in allen Preisgruppen um jeweils 1 € angeho-

ben. Die Einzelkartenpreise für Kinderveranstaltungen werden nicht erhöht. 

- Für das Grundschul- und Kindergartentheater wird ein Familienticket eingeführt, gültig für 1 

Erwachsenen plus 2 bis maximal 5 Kinder, bei dem die Kinder für jeweils  

6 € statt 8 € Eintritt erlangen: 

 

  

Familienticket Regulär 

1 Erwachsener      2 Kinder 20 € 24 € 

1 Erwachsener      3 Kinder 26 € 32 € 

1 Erwachsener      4 Kinder 32 € 40 € 

1 Erwachsener      5 Kinder 38 € 48 € 

     

Die allgemeinen Ermäßigungen für Schüler:innen, Vollzeitstudierende oder Auszubildende und für 

Gladbeck-Card-Inhaber:innen bleiben unverändert bei 50% bzw. 75% für Gladbeck-Card-

Inhaber/innen. 

 

Anlage 1: Entgeltvergleich alt/neu 

Anlage 2: Änderung der Veranstaltungs-Entgeltordnung 

 

 



- 3 - 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Die beigefügte „Änderung der Ordnung der Stadt Gladbeck über die Entgelte für städti-

sche Kulturveranstaltungen (Veranstaltungs-Entgeltordnung)“ wird beschlossen. 

 

 Die Bürgermeisterin 

I. V 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


